
Die Freiheit der Theologen und der Theologie
Fine Erklärung

In voller Loyalität und eindeutiger Treue Z ka- Weil LLU'  - gegenwärtig wieder ıne Gefährdung
tholischen Kirche sehen sich die unterzeichneten der freien theologischen Arbeit wachsen
heologen veranlaßt un: verpflichtet, mi1it großem scheint, sehen VWAT unls veranlaßt, ine Reihe kon-
Krnst SÖffentlich darauf hinzuwelsen: die UG das struktiver Vorschläge machen. Ihre Verwirk-

a c
Zweite Vatikanische Konzil wieder EWONNENC lichung halten WI1r für unerläßlich, damıit aps
Freiheit der Theologen und der Theologie ZU un! 1SCHOfe ihre Aufgabe uch 1m Hinblick auf
|Dienst der Kıirche darf heute niıcht ErNEeut ZG= die Funktion der Theologen 1n der CS aNZEC-
Aährdet werden. Diese Freiheit ist ine Frucht un inessen und würdig erfüllen können.

d Die Behörden der römischen Kurie, insbe-Forderung der befreienden Botschaft Jesu selbst
O la a unı bleibt ein wesentlicher Aspekt der VO Paulus sondere die Kongregation für die Glaubenslehre,

verkündeten un:! verteidigten Freiheit der Kinder werden auch nach einer gewilssen Internationalisie-...“ Gottes in der Kirche Daher obliegt en Leh- rung ÜLE a  S Paul N/CI sich ange des AÄAn-
TI 1in der rche, das Wort verkünden O1L- scheins der Parteilichkeit zugunsten einer bestimm-
tune importune, gelegen oder ungelegen. ten theologischen ichtung aus gesetzt sehen, als

Diese Freiheit bedeutet für uns Theologen S1e 1n ihrer personellen Zusammensetzung der e
gitimen TE heutiger theologischer Schulengleich die schwere Verantwortung, die echte Kın-

heit un: den wahren Frieden der Kirche und all un Mentalitäten nicht deutlich Rechnung tragen.
ihrer Glieder nıcht gefährden. Wır sind uns an DIies gilt 1n erster 1nl1e für das entscheidende
ohl bewußt, daß uch WI1r Theologen 1n UMSGIGT: rgan der Kongregation für die Glaubenslehre,

die Vollversammlung der Kardinäle (« Plenarla»).Theologie irren können. ber WI1r sind überzeugt,
daß irrige theologische Auflassungen nicht durch Hier sollte die Altersgrenze VO  o 75 Jahren einge-
Zwangsmaßnahmen erledigt werden können. In werden.
unserer Welt können s1e wirkungsvoll 11Ur durch Als Konsultoren sollen NUur ausgewlesene und
ine unbehinderte SAaC. wissenschaftliche DIis- allgemein anerkannte Fachleute berufen werden.
kussion korriglert werden, bal der die anrhe!l: Ihre AÄAmtltszeit 1st definitiv begrenzen und \o)
durch sich selbst siegen kann.: Wır bejahen mit 1in keinem Fall die Altersgrenze VO'  D A Jahren über-
Überzeugung ein Lehramt des Papstes un der steigen.
Bischöfe, das unter dem Worte Gottes und 1m DIe VO  ' der Bischofssynode gewünschte
Dienste der Kirche und ihrer Verkündigung steht internationale Theologenkommission, die eben-
ber WI1r w1issen zugleich, daß dieses pastorale Ver- die verschiedenen theologischen Richtungen
kündigungsamt die wissenschaftliche Lehraufgabe und Mentalitäten in der Kirche 1in gerechter Ver-D A hältnismäßigkeit umfassen soll, mOoge umgehendder Theologen nicht verdrängen oder eNnindern

errichtet werden. Mit iıhr soll die Glaubenskon-darf. Jegliche Art VO och subtiler Inquisition
chadet nıcht LLUT der Entwicklung einer gesunden gregation aufs ENSSLE 7zusammenarbeiten. uch
Theologie. S1e fügt zugleich der Glaubwürdigkeit sollen die Kompetenzen der Kongregation un:! der

bischöflichen Kommissionen für die A4uDens-der gesamten Kirche in der Welt VO  - heute unab-
sehbaren chaden Wır erwWarte: deshalb VO iragen innerhalb der Bischofskonferenz orund-
pastoralen Verkündigungsamt des Papstes un der ätzlich und klar abgegrenzt werden.
Bischöfe ein selbstverständliches Vertrauen Wenn die Kongregation für die Glaubens-

lehre 1in außerordentlichen und gewichtigen Ein-unNnserer kirchlichen Gesinnung un:! die vorurteils-
lose Unterstützung unsefer theologischen Arbeit elfällen genötigt se1n meint, einen Theologen
Z der Menschen 1in C und oder ine Gruppe VO Theologen SC ihrer
Wır möchten UÜNSCTET Pflicht, die ahrhe1 S beanstanden, hat dies in Jjedem Fall (die
suchen und SCN, nachkommen ohne Behin- Ordensleute nıcht ausgenommen) 1n einem DC-
derung durch administrative Maßnahmen und ordneten Verfahren geschehen. Für dieses Ver-
Sanktionen. Wir €en, daß iNAail MSCLE Tel- fahren ist, entsprechend den Anwelisungen des
eit respektiert, immer WI1r ach bestem Wis- Papstes für die Reform des anktum Offiziıum
SCI1 un Gewissen MSCTE begründete eologi- «Integrae servandae» VO 7. Dezember 1965, ine

klare und bindende Verfahrensordnung aUuUSZUai-sche Überzeugung aussprechen oder publizieren.



beiten und endlich rechtmäßig publizieren. DIie notwendig erachtet werden, sind dem betreffen-
Kompetenz der Kongregation für die Glaubens- den Theologen die Namen der Gesprächspartner,
Fe SO. dabei klar auf theologische Sachfragen der Gegenstand des Gesprächs und der volle Wort-
begrenzt se1in. Fuür ein persönliche Angelegenhei- laut aller bestehenden Gutachten, Dekrete, Rela-
ten kannn ME der ordentliche Rechtsweg beschrit- t1iones un sonstiger wichtiger Protokolle un:!
ten werden. Aktenstücke rechtzeitig vorher mitzuteilen. Der

In der Verfahrensordnung, die auch 1m fev1- Theologe kann das espräc 1n jeder VO  - ihm ZC-
dierten kirchlichen Gesetzbuch ihren Nieder- wünschten Sprache führen un einen Fachmann
schlag en soll, muüßte folgendes garantiert se1n: seiner Unterstützung mitbringen. Kine Ver-
a) Die Prüfung VO  w Glaubensfragen durch die pflichtung ZAHT! Geheimhaltung besteht nicht ber
Kongregation hat erfolgen aufgrun VO  H dieses espräc) geht ein VO  n allen Teilnehmern

unterzeichnetes Protokaoll die Kongregation.authentischen Veröffentlichungen des Verfassers
selbst 1in der Originalsprache, nıcht aber aufgrun Wenn nach dem Urteil der Kongregation
VO  [ unautorisierten Berichten oder Übersetzungen. uch nach diesem Kolloquium eindeutig erwiesen

ist; daß die beanstandeten Lehren dem wirklichKs soll VO nfang ein VO der Kongregation
beauftragter amtlicher Verteidiger des betreffenden verpflichtenden Bekenntnis der Kirche eindeutig
Theologen (relator pPIO auctore) hinzugezogen widersprechen und welite Kreise 1im Glauben DFC-
werden. ach erfolgter Begutachtung werden alle ährden, soll die Kongregation diese Lehren 1n
beanstandeten Lehren dem betrefenden Theolo- einer begründeten Stellungnahme öffentlich wıider-
SCH schriftlich mitgeteilt zugleic mit allen ‚VC11- legen
tuell vorliegenden Gutachten, Dekreten, Relatio- e) Unbeschadet der Verbindlichkeit kirchlicher
1165 un wichtigen Aktenstücken. Der betreffende Lehrautorität sind 1n der heutigen gesellschaft-
eologe nımmt diesem Materi1al schriftlich lichen S1ituation darüber hinaus gehende Maßnah-
Stellung UE  = administrativer un wirtschaftlicher Art KC-

SZCH Autoren oder Verlage 1n der e2e als nutzlosBefriedigt diese Stellungnahme nicht, s1ind
den strittigen Fragen wel oder mehrere Fach- oder Jal SC unterlassen.

gutachten anerkannter Theologen einzuholen, V  n Da er Glaube ohne Liebe nıchts ist, muß
in allem Bemühen die Aanrhei in der Kirchedenen weni1gstens die Hälfte der betreffende Theo-

loge selbst bestimmen kann. ach den Grundsätzen der christlichen Carıitas VCI-

C) Sollte danach ine persönliche Aussprache für fahren werden.
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